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Produktbeschreibung zur Waldbrandversicherung

Auszugsweise in Stichworten, maRgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und
Klauseln!

Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte lhrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung

Versichert werden die sich im Eigentum des Versicherungsnehmers befindlichen Wald- oder Holzbestande auf dem im Antrag naher be-
zeichneten Waldstlicken (Versicherungsort).

Versicherungsschutz besteht fiir

- stehende, wachsende Waldbestande (Waldversicherung)
— zum Abtrieb bestimmte oder geschlagene Holzbestédnde (Holzschlagversicherung)

gegen Schaden infolge Brand, Blitzschlag, Explosion oder Aufprall von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder ihrer Ladung. Scha-
den durch Léscharbeiten, auch Gegenfeuer, NiederreiBen oder notwendiges Ausgraben infolge eines dieser Ereignisse
sind ebenfalls mitversichert.

Der Versicherer leistet auch Entschadigung fir versicherte Holzer, die bei einem der genannten Schadenereignisse abhanden gekommen
sind.

Mitversichert sind auch

- Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens

Kosten, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umstdnden nach zur Abwendung und
Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht

Uber die Versicherungssumme hinaus ersetzt der Versicherer Kosten fiir die Ermittlung und Feststellung des Schadens von 10 %
der Versicherungssumme, sofern diese den Umstanden nach geboten waren.

Sofern dies besonders vereinbart ist, sind nachstehende Kosten versichert:

- Abraumungskosten
Versichert werden die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Abraumungskosten. Dies sind die Aufwendungen, die zur Besei-
tigung des oberirdischen und noch nicht verkaufsfahigen Aufwuchses der Wirtschaftsholzarten nach einem Brand wirtschaftlich erfor-
derlich sind. Diese Kosten werden nur bis zu dem Betrag ersetzt, der nicht durch Restwerterldse ausgeglichen wird. Bei der Berechnung
der bedingungsgemaRen Leistung ist der vorgefundene Bestockungsgrad, der niemals groRer als 1,0 sein kann, zu berlicksichtigen. Die
Kosten fiir die Entfernung von Stock- und Wurzelholz gehért nicht zu den Abraumungskosten.

- Aufforstungsbeihilfe
Zur Abgeltung schwer feststellbarer Stérungen von Betrieb, Boden und Nachbarbestanden wird eine Beihilfe in Hohe von 5% der ver-
einbarten Kulturkosten ersetzt. Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Betrag je Hektar Bodenflache begrenzt.
Bei Niederwald (Stockhausschlag) betragt diese Beihilfe den vereinbarten Betrag je Hektar. Voraussetzung sind eine bedingungsgemafie
Entschadigung und die Aufforstung der Bestandsflache.

- Feuerloschkosten
Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Feuerloschkosten. Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer
zur Brandbekampfung fiir geboten halten durfte. Dazu gehéren auch freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die
sich bei der Brandbekampfung eingesetzt haben. Sie sind nur zu ersetzten, wenn der Versicherer vorher schriftlich zugestimmt hat.

Entschadigungsberechnung, Versicherungssumme, Versicherungswert

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Die zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte Versicherungssum-
me soll dabei dem Versicherungswert entsprechen. Ist die Versicherungssumme kleiner als der Versicherungswert, wird die Entschadigung
wegen Unterversicherung reduziert.

Der Versicherungswert ist bei stehenden, wachsenden Waldbestanden der wirtschaftliche Wert, wie er sich bei regelrechter forstlicher
Nutzung errechnet. Als wirtschaftlicher Wert gilt der Bestandskostenwert so lange, wie dieser den Holzwert noch Ubersteigt. Wesentliche
Rechnungsgrundlagen fir die Ermittlung des Bestandskostenwerts sind die zur Bestandsbegriindung erforderlichen Kultur- und Nachbes-
serungskosten, der sogenannte Bodenbruttowert (forstlicher Bodenwert und Verwaltungskostenkapital) und der forstliche ZinsfuRR. Zur
regelrechten forstlichen Nutzung gehért nicht eine beabsichtigte Verwertung als Weihnachtsbaum, Zierpflanze oder Schmuckreisig.

Versicherungswert bei zum Abtrieb bestimmten oder geschlagenen Holzbestéanden ist deren nachgewiesener Verkaufswert einschlielich
Bearbeitungskosten und Lohne, abziiglich durch Nichtlieferung ersparter Kosten. Soweit ein Verkaufspreis noch nicht vereinbart ist, sind die
Holzpreise am Schadenort oder, falls sich solche nicht gebildet haben, die Holzpreise im Bereich des zustdndigen Forstamtes zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalles maRgebend.

Wartezeit

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, frilhestens jedoch nach Unterzeichnung des Antrages mit dem Ablauf der
Wartezeit von einem Monat. Die Wartezeit entféllt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung fiir das beantragte Risiko bereits
gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfallt die Wartezeit jedoch nicht fiir den hinzukommenden Teil des Versicherungs-
schutzes (z. B. erhoéhter Versicherungsschutz).

Gefahrerhohung

Als Gefahrerh6hung gelten insbesondere Sturm- und Insektenschaden, Anlage von Eisenbahnen und Autostralen, Errichtung von Industrie-
betrieben, Bergwerken, Kohlemeilern, Miillkippen, Gaststatten oder Zeltpldtzen im versicherten Wald oder in geféahrlicher Nahe.
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Teil A - Allgemeiner Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ Al
§A2
§A3
§ A4
§AS5
§ A6
§A7
§ A8
§ A9
§A10
§ATI
§A12
§A13
§A14
§A1S5
§A16
§A17
§A18
§A19
§ A20
§ A21
§A22
§A23

§ Al

Beginn des Versicherungsschutzes, Falligkeit, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Gefahrerhohung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Ratenzahlung

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Dauer und Ende des Vertrages

Kiindigung nach einem Versicherungsfall
Ersatzanspriiche

Zahlung und Verzinsung der Entschiddigung
Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Uberversicherung; mehrere Versicherer
Sachverstandigenverfahren

entfallt

Versicherung fiir fremde Rechnung
Reprasentanten

Verjahrung

Zustandiges Gericht

Vollmacht des Versicherungsvertreters
Anzeigen/Willenserklarungen

Anzuwendendes Recht

Beginn des Versicherungsschutzes, Filligkeit,
Folgen verspiteter Zahlung oder Nichtzahlung
des Einmal- oder Erstbeitrages

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr. 3 und Nr. 4 zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt.

Falligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht vor
dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziiglich nach
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der
erste oder einmalige Beitrag frihestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste
Rate als erster Beitrag.

Ruicktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach
Nr. 2 maRgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 malgebenden Filligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer fiir einen vor Zahlung
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§ A2

des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffal-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

WahrheitsgemaRe und vollstandige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstéande anzuzeigen, nach denen der Versicherer
in Textform gefragt hat und die fiir dessen Entschluss er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schlielRen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsatzlich verletzt und hétte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstande den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers riickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.



Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag um
mehr als 10 Prozent oder schlieRt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, so
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung der
Vertragsanderung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kiindigungsrecht hinzuweisen.

b) Ricktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zuriick-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die
Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt.

Bei grober Fahrlédssigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstande zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurlick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder fur den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursachlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

¢) Kindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlassig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer
hétte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstande zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
a), zum Rucktritt (siehe b) und zur Kiindigung (siehe c)
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrich-
tige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Tauschung anzufechten, bleibt unberiihrt.

Frist fir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Nr. 2 a), zum Riick-
tritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kiindigung (siehe Nr. 2 ¢) muss
der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen und dabei die Umstidnde angeben, auf die er seine
Erkldrung stitzt; zur Begriindung kann er nachtraglich wei-
tere Umstdnde innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht und der Umstdande Kenntnis erlangt, die das
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Nr. 2 a), zum Riick-
tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kiindigung (siehe Nr. 2 c) stehen
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berticksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder

§ A3

grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Erl6schen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
Nr. 2 a), zum Ruicktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kiindigung
(siehe Nr. 2 ¢) erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren nach
Vertragsschluss; dies gilt nicht fiir Versicherungsfalle, die
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belauft
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig
verletzt hat.

Gefahrerhohung
Begriff der Gefahrerhohung
a)

Eine Gefahrerh6hung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklarung des Versicherungsnehmers die tat-
sachlich vorhandenen Umstande so verandert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergro-
Rerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-

spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhdhung kann insbesondere - aber nicht
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand andert nach dem der Versicherer vor Vertrags-

schluss gefragt hat.
)

Eine Gefahrerh6hung nach a liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhéht hat oder nach den

Umstanden als mitversichert gelten soll.
Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhéhung vornehmen oder deren

Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine
Gefahrerhdhung vorgenommen oder gestattet hat, so

muss er diese dem Versicherer unverziiglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhéhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklarung unabhéngig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziiglich

anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.
Kiindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kiindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kiindigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsétzlich oder grob fahrldssig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerh6hung in den Fal-
len nach Nr. 2 b und Nr. 2 ¢ bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kindigen.

b) Vertragsanderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhéhten Beitrag
verlangen oder die Absicherung der erhohten Gefahr
ausschliellen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung
um mehr als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer
die Absicherung der erhéhten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
Kiindigungsrecht hinzuweisen.



Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erléschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der
Gefahrerhohung ausgelibt werden oder wenn der Zustand
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhéhung bestan-
den hat.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhohung

a) Tritt nach einer Gefahrerhohung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr.
2 avorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsneh-
mer diese Pflichten grob fahrlassig, so ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhohung nach Nr. 2 b und Nr. 2 ¢
ist der Versicherer fiir einen Versicherungsfall, der spater
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige dem Versicherer hatte zugegangen sein
mussen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat. Hat der
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlassig ver-
letzt, so gilt a Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Gefahrerhéhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hatte zugegangen sein missen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhohung nicht ursachlich fir den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der

Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist fir die Kiindigung des Versicherers abge-

laufen und eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhhung einen seinen
Geschaftsgrundsatzen entsprechenden erhohten

Beitrag verlangt.

§ A4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei

und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

aa) nach Moglichkeit fuir die Abwendung und Minde-

rung des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverziiglich — ggf.

auch mindlich oder telefonisch — anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung — ggf. auch miindlich oder te-
lefonisch — einzuholen, wenn die Umstande dies

gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit fiir ihn zumutbar, zu
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach

pflichtgemaRem Ermessen zu handeln;

ee) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das

Eigentum unverziiglich der Polizei anzuzeigen;

ff)  dem Versicherer und der Polizei unverziiglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen,

bis die Schadenstelle oder die beschadigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden

§ AS

sind. Sind Verdnderungen unumganglich, sind
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-
tieren (z. B. durch Fotos) und die beschadigten
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;

hh) soweit moglich dem Versicherer unverziiglich jede
Auskunft — auf Verlangen in Schriftform — zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist sowie jede Untersuchung tiber Ursa-
che und Hohe des Schadens und tiber den Umfang
der Entschadigungspflicht zu gestatten;

ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

jj)  fir zerstérte oder abhanden gekommene Wert-
papiere oder sonstige aufgebotsfahige Urkunden
unverziiglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, ins-
besondere abhanden gekommene Sparbiicher
und andere sperrfahige Urkunden unverziiglich
sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten nach a ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm dies
nach den tatsachlichen und rechtlichen Umstanden

maglich ist.
Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a)

Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-

lassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) AuRer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fir die Feststellung oder den Umfang der

Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klarungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann
vollsténdig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in

Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Folgebeitrag
Félligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fallig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab
Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mah-
nung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Ver-
sicherer je Vertrag die riickstandigen Betrage des Bei-
trages, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
aulerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit und
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Kiindigungsrecht — aufgrund der nicht fristgerechten
Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

¢) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kiindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Betrage in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf
ist der Versicherungsnehmer bei der Kiindigung aus-
driicklich hinzuweisen.

Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.
Die Regelung Uber die Leistungsfreiheit des Versicherers
(siehe Nr. 3 b) bleibt unberihrt.

Lastschriftverfahren
Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Falligkeit des Beitrages fir eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder
mehrere Beitrage, trotz wiederholtem Einziehungsversuch,
nicht eingezogen werden kénnen, ist der Versicherer be-
rechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kiin-
digen. Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die
ausstehenden Beitrage und zukiinftigen Beitrdge selbst zu
Ubermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bihren fir fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug konnen dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate
ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn eine Entschadigung
fallig wird.

§ A8
1

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer fiir diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem
der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Féllt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hatte beanspruchen kdnnen, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
ware, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interes-
ses Kenntnis erlangt hat.

Beitrag oder Geschéftsgeblhr bei Widerruf, Rucktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklarung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen,

hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des
Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten.
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung
Uiber das Widerrufsrecht, tiber die Rechtsfolgen des Wi-
derrufes und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Ver-
sicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusatzlich die flr das erste Versicherungsjahr
gezahlten Beitrdge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhéltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstande, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Riicktrittserklarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem
Versicherer eine angemessene Geschaftsgebiihr zu.

c) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Tauschung beendet, so
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklarung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die fiir ein kiinftiges
Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschaftsgebiihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermdégensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begriindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

§ A9 Dauer und Ende des Vertrages

1

Dauer

Der Vertrag ist flir den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verldangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
einer der Vertragsparteien spatestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kiindigung
zugegangen ist.

Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom
Versicherungsnehmer gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss dem Versicherer spétestens drei Monate
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

Form der Kiindigung
Die Kiindigung muss in Schriftform erfolgen.
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ A10 Kiindigung nach einem Versicherungsfall

1

Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Die
Kiindigung muss der anderen Vertragspartei spatestens



einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Ent-
schadigung zugegangen sein.

Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch

zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

Kiindigung durch Versicherer

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Form der Kiindigung

Die Kiindigung nach Nr. 2 oder Nr. 3 ist in Schriftform zu
erklaren.

§ A11 Ersatzanspriiche

1

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
liber, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Uber-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er
bei Eintritt des Schadens in hduslicher Gemeinschaft lebt,
kann der Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsatzlich verurs-
acht.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Ubergang des Ersatzanspruches auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
vorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrldssigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

§ A12 Zahlung und Verzinsung der Entschiddigung

1

Falligkeit der Entschadigung

a) Die Entschadigung wird fallig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Hohe des An-
spruches abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der lber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschadigung wird fallig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegentiber dem Versicherer den Nachweis ge-
fuhrt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteiles

Der Versicherungsnehmer ist zur Riickzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b geleisteten Entschadigung verpflich-
tet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

Verzinsung

Fur die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird
- seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der lber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicher-
ter Sachen gegeniiber dem Versicherer nachgewiesen
hat.

c) Der Zinssatz betragt 4 Prozent, soweit nicht aus einem
anderen Rechtsgrund ein hoherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung
fallig.

Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Nr. 1, Nr. 3 a und
Nr. 3 bist der Zeitraum nicht zu berlicksichtigen, in dem in-
folge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entscha-
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behdrdliches oder strafgerichtliches Verfahren
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repra-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch
lauft;

¢) eine Mitwirkung des Realgldubigers nach den gesetz-
lichen Bestimmungen uber die Sicherung von Realglau-
bigern nicht erfolgte.

§ A13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

1

Vorsatzliche oder grob fahrlassige Herbeiflihrung des Versi-
cherungsfalles

a) Fihrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsatzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schadigungspflicht frei.

Ist die Herbeiflihrung des Schadens durch rechtskraf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsatzliche
Herbeifiihrung des Schadens als bewiesen.

b) Fihrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlassig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kirzen.

Arglistige Tduschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig
liber Tatsachen, die fiir den Grund oder die Hohe der Ent-
schadigung von Bedeutung sind, tauscht oder zu tduschen
versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch
rechtskraftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A14 Uberversicherung; mehrere Versicherer

1

- 10 -

Uberversicherung

a) Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Uberversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt
wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist fir
die Hohe des Beitrages der Betrag mafRgebend, den der
Versicherer berechnet haben wiirde, wenn der Vertrag
von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen wor-
den ware.



b) Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
griindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer
die andere Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben.

b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
nach a vorsatzlich oder grob fahrlassig, ist der Versi-
cherer unter den in § A2 Nr. 2 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

¢) Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversicherung

aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und lbersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder Ubersteigt aus anderen Griinden
die Summe der Entschdadigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen waren, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.

bb) Die Versicherersind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder fiir den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem
Vertrage obliegt. Der Versicherungsnehmer kann
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt
entsprechend, wenn die Vertrage bei demselben
Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsvertragen Ent-
schadigung fiir denselben Schaden, so ermaRigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschadigung aus allen
Vertragen insgesamt nicht hoher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus de-
nen die Beitrage errechnet wurden, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden waére. Bei
Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen erma-
Rigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen
Vertragen insgesamt keine héhere Entschadigung
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Ver-
sicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden ware.

cc) Hatder Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermdgensvorteil zu ver-
schaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene
Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begriindenden Umstdnden Kenntnis erlangt.

d) Beseitigung der Mehrfachversicherung

aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch
den die Mehrfachversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach-
versicherung geschlossen, kann er verlangen, dass
der spéter geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhaltnismaRiger
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag her-
abgesetzt wird, der durch die friihere Versiche-
rung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung

des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem die Erkldrung dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach aa sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent-
standen ist, dass nach Abschluss der mehreren
Versicherungsvertrage der Versicherungswert
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsvertrage gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhaltnis-
maRige Herabsetzung der Versicherungssummen
und der Beitrdage verlangen.

§ A15 Sachverstiandigenverfahren

1
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Feststellung der Schadenhdhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem
Sachverstandigenverfahren festgestellt wird. Ein solches
Sachverstandigenverfahren konnen der Versicherer und der
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

Verfahren vor Feststellung
Fir das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverstandigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverstandigen zu benennen. Wird der
zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch das flir den Schaden-
ort zustandige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschaftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern
oder Geschéftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem dhnlichen Verhaltnis steht.

c) Beide Sachverstdndige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstéandigen als
Obmann. Die Regelung unter b gilt entsprechend fir
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstan-
digen. Einigen sich die Sachverstandigen nicht, so wird
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das fiir den
Schadenort zustandige Amtsgericht ernannt.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstandigen miissen enthalten

a) ein Verzeichnis der zerstorten, beschadigten oder ab-
handen gekommenen Wald- und Holzbestdnde sowie
deren Versicherungswert zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles;

b) alle sonstigen Informationen die fiir die Berechnung der
Entschadigung erforderlich sind;

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstdndige tbermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverstandigen voneinander ab, so tbergibt der Versi-
cherer sie unverziiglich dem Obmann. Dieser entscheidet
Uber die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverstindigen gezogenen Gren-
zen und Ubermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Ob-
mannes sind fir die Vertragsparteien verbindlich, wenn



§ Al16
entfallt

nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverstandigen die Feststellung nicht treffen konnen
oder wollen oder sie verzégern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Partei
die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Halfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berihrt.

§ A17 Versicherung fiir fremde Rechnung

1

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen fiir das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schlieRen. Die Ausiibung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte
den Versicherungsschein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschadigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung fiir fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu bertcksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der
Versicherungsnehmer fiir sein Interesse das Verhalten
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Reprasentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht méglich oder nicht zumut-
bar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht dariiber informiert hat.

§ A18 Reprisentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

§ A19 Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jah-
ren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gldaubiger von den Anspruch be-
griindenden Umstdnden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen miisste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zéhlt bei der Fristberechnung der Zeitraum
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ A20 Zustandiges Gericht

1

§ A21

Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstanden der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht ortlich zu-
standig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht geltend
machen.

Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschlielich das Gericht ortlich zustandig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wohnlichen Aufenthalt hat.

Vollmacht des Versicherungsvertreters
Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegen-
zunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

b) eines bestehenden Versicherungsverhiltnisses ein-
schlieBlich dessen Beendigung,

¢) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und wahrend des Versicherungsverhaltnisses.

Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachtrdge dem Versicherungsnehmer zu ibermitteln.

Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschran-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschrankung bei
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober
Fahrlassigkeit nicht kannte.

§ A22 Anzeigen/Willenserklarungen

1
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Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
fiir den Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhdltnis betreffen und die unmit-
telbar gegenliber dem Versicherer erfolgen, in Textform
abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachtragen als zustandig bezeichnete Verwal-
tung gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen (iber
den Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben unbe-
rihrt.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genlgt fir eine
Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer gegeni-
ber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensanderung. Die Erklarung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.



Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder- § A23 Anzuwendendes Recht

lassung Fur diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

- 13 -



Teil F - Waldbrandversicherung
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§F1
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§ F2

Versicherte und nicht versichte Sachen

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden

Versicherte Kosten

Versicherungsort

Besondere Gefahrerhéhungen und Sicherheitsvorschriften
Versicherungswert

Entschadigungsberechnung, Versicherungssumme, Unterversicherung

Veraulerung der versicherten Sache und deren Rechtsfolgen

Versicherte und nicht versichte Sachen
Versicherte Wald- und Holzbestande

Versichert sind nur die sich im Eigentum des Versicherungs-
nehmers befindenden Wald- oder Holzbestande auf dem
Versicherungsort.

bb) Innere Unruhen,
cc) Erdbeben oder

dd) Kernenergie'.

. § F3 Versicherte Kosten
Ubergang des Versicherungsschutzes nach Abtrieb .
9ang 9 1 Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens
Die Versicherung der stehenden, wachsenden Waldbestan- . . . .
de (siehe § F2 Nr. 1 a) geht bei betriebsplanmafig bewirt- a) Versichert sind Kostep, guch erfolglose! die der Versi-
schafteten Forsten nach dem Abtrieb auf das geschlagene cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
Holz (Holzbestiande) iiber und bleibt hierfiir wihrend der den Umstéanden nach zur Abwendung und Minderung
Versicherungsdauer in Kraft, solange sich das geschlagene des Schadens fiir geboten halten durfte oder die er auf
Holz am Gewinnungsort im Wald befindet und Eigentum Weisung des Versicherers macht.
des Versicherungsnehmers ist. b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen un-
Bei auRergewdhnlichen Massenabtrieben, z. B. durch mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen-
Sturm- oder Insektenschaden sowie durch besondere wirt- den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend,
schaftliche Verhaltnisse, findet der Ubergang der Versiche- 50 leistet fjef Versicherer [(ostenersgtzpur, wenn diese
rung auf das geschlagene Holz nicht statt. Kosten bei einer nachtraglichen objektiven Betrachtung
der Umstande verhaltnisméRig und erfolgreich waren
N N . oder die Kosten auf Weisung des Versicherers erfolgten.
Versicherte und nicht versicherte Gefahren und ) ) ) ]
Schiaden c) Istder Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
. kann er auch den Kostenersatz nach a und b entspre-
Versicherte Gefahren chend kiirzen.
Der Versicherer leistet Entschadigung fur d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschadigung
a) stehende, wachsende Waldbestande (Waldversiche- betragen zusammen hochstens die Versicherungssum-
rung), me je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit
. . . Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
b) zum Abtrieb bestimmte oder geschlagene Holzbestande
(Holzschlagversicherung), e) DerVersicherer hat denfiir die Kosten erforderlichen Betrag
. . . auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschie3en.
die durch Brand, Blitzschlag, Explosion oder Aufprall von 9 9
Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder ihrer Ladung zerstort oder f) Nicht versichert sind Kosten fir Leistungen der Feuer-
beschédigt werden. wehr oder anderer Institutionen, die im &ffentlichen
Brand Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
ran Leistungen im offentlichen Interesse erbracht werden.
Als Brand gilt ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge- :
maRen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich 2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
aus eigener Kraft auszubreiten vermag (Schadenfeuer). a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hohe die
Léscharbeiten, Gegenfeuer, Niederreifien, Ausgraben Kosten fiir die Ermittlung und Feststellung eines von
! ! ! ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
Der Versicherer haftet fir Schaden durch Loscharbeiten, auch standen nach geboten waren.
Gegenfeuer, Niederreilen oder notwendiges Ausgraben. Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstindi-
Abhandenkommen gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
Der Versicherer leistet auch Entschadigung fir versicherte grtset;t, sowel\t/er .Zuhr Zumehfung vce;rtrrtagllcl'éverpﬂlchtet
Holzer, die bei einem der in Nr. 1 genannten Schadenereig- ISt oder vom Versicherer autgetordert wurde.
nisse abhanden gekommen sind. b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden llz?]rr]zr:e:r auch den Kostenersatz nach a entsprechend
a) Schaden, die an Holzbestanden wahrend ihrer Ver- stzlich
schwelung zu Holzkohle in Meilerstatten entstehen, 3 Zusatzliche Kosten
werden nicht ersetzt. Soweit dies besonders vereinbart ist sind nachstehende
b) Der Versicherer haftet nicht fiir Schaden an Stiimpfen Kosten im Umfang der vereinbarten Entschadigungsgrenze
(Stécken) und an Bodendecke (Streu, Moos und dgl.). auf Erstes Risiko versichert:
c) Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende
Ursachen Schaden durch 1 Der Ersatz von Schiden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur De-
aa) Kriegsereignisse jeder Art, ckungsvorsorge verpflichtet und schlieRen hierfiir Haftpflichtversicherungen ab.
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§F4

§F5

a) Abraumungskosten

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Abraumungskosten; dies sind die
Aufwendungen, die zur Beseitigung des oberirdischen
und noch nicht verkaufsfahigen Aufwuchses der Wirt-
schaftsholzarten nach einem Brand wirtschaftlich erfor-
derlich sind. Diese Kosten werden nur bis zu dem Betrag
ersetzt, der nicht durch Restwerterlose ausgeglichen
wird. Bei der Berechnung der bedingungsgemafen
Leistung ist der vorgefundene Bestockungsgrad, der
niemals groRer als 1,0 sein kann, zu beriicksichtigen.
Die Kosten fiir die Entfernung von Stock- und Wurzel-
holz gehort nicht zu den Abraumungskosten.

b) Aufforstungsbeihilfe

Der Versicherer ersetzt zur Abgeltung schwer feststell-
barer Stérungen von Betrieb, Boden und Nachbarbe-
standen eine Beihilfe in Hohe von 5 Prozent der ver-
einbarten Kulturkosten. Die Entschadigung ist auf den
vereinbarten Betrag je Hektar Bodenflache begrenzt.

Bei Niederwald (Stockausschlag) betragt diese Beihilfe
den vereinbarten Betrag je Hektar. Voraussetzung ist
eine bedingungsgemaRe Entschadigung und die Auf-
forstung der Bestandsflache.

c) Feuerloschkosten

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Feuerldschkosten. Dies sind Kosten,
die der Versicherungsnehmer zur Brandbekampfung fiir
geboten halten durfte, einschliellich Kosten im Sinne
von Nr. 1 d, die nach jener Bestimmung nicht zu erset-
zen sind.

Dazu gehoren auch freiwillige Zuwendungen des Versi-
cherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brand-
bekampfung eingesetzt haben. Sie sind nur zu erset-
zen, wenn der Versicherer vorher schriftlich zugestimmt
hat.

Versicherungsort
Ortlicher Versicherungsumfang

Versicherungsschutz besteht innerhalb des Versicherungs-
ortes.

Bezeichnung des Versicherungsortes

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag be-
zeichneten Waldstticke.

Besondere Gefahrerhohungen und Obliegenheiten
zur Gefahrverhiitung oder Gefahrverminderung
(Sicherheitsvorschriften)

Besondere Gefahrerhhungen

Eine Gefahrerhdhung (siehe § A3 [Allgemeiner Teil]) liegt
insbesondere vor, wenn

a) Waldstiicke ganz oder teilweise von Sturm- und Insek-
tenschaden betroffen sind;

b) Verkehrswege fiir Kraftfahrzeuge oder Schienenfahr-
zeuge durch das Waldstilick oder am Waldstiick vorbei
gelegt werden;

c¢) Gewerbe- oder Industriebetriebe, Bergwerke, Kohlen-
meiler, Mllkippen im versicherten Wald oder in gefahr-
licher Nahe errichtet werden;

d) Gaststatten oder Zeltpldtze im versicherten Wald oder
in gefahrlicher Nahe errichtet werden.

Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrvermin-
derung (Sicherheitsvorschriften)

Der Versicherungsnehmer hat alle gesetzlichen, behord-
lichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten
Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zu-
standige Behdrde in Textform zugestimmt hat, beeintrach-
tigen die Entschadigungspflicht nicht.

3

§ F6
1

§F7
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Rechtsfolgen der Verletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob
fahrlassig eine Obliegenheit nach Nr. 2, so kann der
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos
kindigen.

Das Kiindigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er
die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt hat.

b) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 2 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrldssiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

Auler im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

Versicherungswert
Stehende, wachsende Waldbestande

Der Versicherungswert ist bei stehenden, wachsenden
Waldbestanden der wirtschaftliche Wert, wie er sich bei
regelrechter forstlicher Nutzung errechnet.

Als wirtschaftlicher Wert gilt der Bestandskostenwert so
lange, wie dieser den Holzwert noch tbersteigt.

Wesentliche Rechnungsgrundlagen fiir die Ermittlung des
Bestandskostenwertes sind die zur Bestandsbegriindung
erforderlichen Kultur- und Nachbesserungskosten, der
sogenannte Bodenbruttowert (forstlicher Bodenwert und
Verwaltungskostenkapital) und der forstliche Zinsful. Zur
regelrechten forstlichen Nutzung gehort nicht eine be-
absichtigte Verwertung als Weihnachtsbaum, Zierpflanze
oder Schmuckreisig.

Zum Abtrieb bestimmte oder geschlagene Holzbesténde

Versicherungswert bei zum Abtrieb bestimmten oder ge-
schlagenen Holzbestanden ist deren nachgewiesener Ver-
kaufswert einschlieBlich Bearbeitungskosten und Lohne,
abztglich durch Nichtlieferung ersparter Kosten.

Soweit ein Verkaufspreis noch nicht vereinbart ist, sind die
Holzpreise am Schadenort oder, falls sich solche nicht ge-
bildet haben, die Holzpreise im Bereich des zustandigen
Forstamtes zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
mafRgebend.

Entschadigungsberechnung, Versicherungs-
summe, Unterversicherung

Entschadigungsberechnung

Ersetzt werden bei zerstorten oder infolge eines Versiche-
rungsfalles abhanden gekommenen Sachen der Versiche-
rungswert (siehe § F6) unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles.

Restwerte werden angerechnet, Aufwendungen fiir die Ver-
wertung der Reste werden ersetzt.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der
den Versicherungswerten (siehe § F6) entsprechen soll.

Die Versicherungssumme soll jahrlich entsprechend dem
altersbedingten Wertzuwachs des versicherten Waldbe-
standes angepasst werden.



§ F8

Unterversicherung

a) st die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Unterversicherung), so wird die Entschadigung
(siehe Nr. 1) in dem Verhaltnis von Versicherungssum-
me zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

Entsprechendes gilt fiir die Berechnung versicherter
Kosten nach § F3 Nr. T und Nr. 2.

b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen
vereinbart sind, so ist a auf jede einzelne Position anzu-
wenden.

c) Beivereinbarten Entschadigungsgrenzen wird bei einer
Unterversicherung die Entschadigung (siehe a) gekdirzt.
Danach ist Nr. 4 anzuwenden.

Entschadigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschadigung je Versicherungsfall
hochstens

a) biszuderje Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zusatzlich vereinbarten Entschddigungs-
grenzen.

MaRgebend ist der niedrigere Betrag.
Versicherung auf Erstes Risiko

Ist die Entschadigung fiir einzelne Positionen auf Erstes Ri-
siko vereinbart, wird eine Unterversicherung (siehe Nr. 3)
nicht beriicksichtigt.

Selbstbehalte

Der als entschdadigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um den fir diese Position vereinbarten
Selbstbehalt gekiirzt.

Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versi-
cherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das glei-
che gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer
anlasslich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
tatsachlich nicht gezahlt hat.

VerauBerung der versicherten Sache und deren
Rechtsfolgen

Rechtsverhaltnisse nach Eigentumsiibergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
verauBert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsuber-
ganges an dessen Stelle der Erwerber in die wahrend
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
haltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

b) Der VerauBerer und der Erwerber haften fiir den Beitrag,
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfallt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

2 Kiindigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhdltnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kindigen. Dieses Kiindigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Verauflerung ausge-
bt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode zu kiindigen.

Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
bt wird.

c) Die Kiindigung nach a und b muss in Schriftform er-
folgen.

d) Im Falle der Kiindigung nach a und b haftet der Verau-
Rerer allein fiir die Zahlung des Beitrages.

3 Anzeigepflichten

a) Die VerauRerung ist dem Versicherer vom VerdufRerer
oder Erwerber unverziglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt,
zu dem die Anzeige hétte zugehen missen, und der
Versicherer nachweist, dass er den mit dem VeraulRerer
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hatte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die VerauRerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hatte zugehen
mussen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist fir die Kiindigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekiindigt hat.

§ F9 Realrechtsgldaubiger

Hat ein Hypothekenglaubiger seine Hypothek angemeldet, ist
eine Kiindigung des Versicherungsverhaltnisses durch den Versi-
cherungsnehmer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags
nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kiindigung
spatestens zuldssig war, das Grundstiick nicht mit der Hypothek
belastet war oder dass der Hypothekenglaubiger der Kiindigung
zugestimmt hat. Dies gilt nicht fiir eine Kiindigung nach VerauRe-
rung oder im Versicherungsfall.
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Miinchener
Klauseln zu den AWaB 2008

Klausel 4 - Wartezeit

Versicherungsschutz besteht ab Versicherungsbeginn friihestens erst nach Ablauf von einem Monat nach Unterzeichnung des Antrages.
Die Wartezeit entfallt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung fiir das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versicherungsschutz

besteht; in diesem Fall entfallt die Wartezeit jedoch nicht fiir den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes (z. B. erhohter Versiche-
rungsschutz).
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Kundeninformationen

Identitat des Versicherers

Name: AachenMiinchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: AachenMinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen — HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfiahige Anschrift des Versicherers

AachenMiinchener Versicherung AG
AachenMiinchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender;
Johannes Booms, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschiftstitigkeit des Versicherers

Die AachenMiinchener Versicherung AG betreibt alle Arten der
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu der Versiche-
rung aufgefiihrten Versicherungsbedingungen und Klauseln, die
in dem entsprechenden Register dieser Produktunterlagen ent-
halten sind.

Art, Umfang, Filligkeit und Erfiillung unserer Leistung

In unserem Produktinformationsblatt haben wir Sie bereits naher
Uiber Art und Umfang der Versicherung informiert.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im Versicherungsvertrag fir diesen
Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Falligkeit sowie Erfiillung
unserer Leistungen sind in den maRgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Vertrage einschliellich aller
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag.

Zahlung, Erfiillung und Zahlweise der Beitrage

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Abschluss
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fallig.

Wann Sie die Folgebeitrdge zu zahlen haben, richtet sich nach der
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jahrlich). Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, sorgen Sie
bitte fiir entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig,
wenn der Beitrag zum Falligkeitstag eingezogen werden kann und
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten die
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als
gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate
ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn in der Sachversiche-
rung eine Entschadigung fallig wird.
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Bei halbjahrlicher Zahlweise betragt der Ratenzuschlag 3 %, bei
vierteljahrlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.
Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte Einzugs-
ermachtigung voraus. Entfallt diese Voraussetzung nachtraglich,
gilt vierteljahrliche Zahlweise vereinbart.

Nahere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen des jeweils gewahlten Produktes zu
finden.

Giiltigkeit der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschlieRlich der im
Antrag genannten Beitrdge behalten fiir die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushandigung Gultigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch lhren Antrag und Zugang
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerkla-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden;
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unbertihrt. Innerhalb dieser Frist
kénnen wir lhren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie konnen lhre Vertragserklarung ohne Angabe von Griinden
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Eine ausfiihrliche Belehrung zu lhrem Widerrufsrecht
finden Sie im Antrag.

Beendigung des Vertrages, Kiindigungsmoglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kiindigen. Vertrdge von mindestens einjahriger
Dauer verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch ei-
nen Vertragspartner gekiindigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von
mebhr als drei Jahren kdnnen Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten
oder jedes darauf folgenden Jahres kiindigen.

Eine Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekiindigt werden, insbesondere

® im Versicherungsfall

e bei Eigentumswechsel

* bei Obliegenheitsverletzung

Dariiber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhalt-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache

Samtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher
Sprache.
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Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht — Bereich Versiche-

AuBergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren rungen — Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombuds- richten.
mann e. V. Sie kénnen deshalb innerhalb von acht Wochen nach Ihre Méglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon un-
Erhalt unserer Nachricht das kostenlose, auRergerichtliche Streit- beriihrt.

schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
E-Mail: beschwerde®@versicherungsombudsmann.de.

Aufsichtsbehorde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um lhre Versicherungs-
angelegenheiten kiimmern. Kommt es aber doch einmal zu Mei-
nungsverschiedenheiten, so kdnnen Sie Ihre Beschwerde an die
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Versicherungen kdénnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfiillen. Nur so lassen sich
Vertragsverhéltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbrauchlichen Handlungen als die friiheren manuel-
len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten
zu lhrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zuléssig,
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhélinisses oder vertragséahnlichen
Vertrauensverhéltnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung be-
rechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwrdige Interesse
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
Uberwiegt.

Einwilligungserklarung

Unabhéngig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wagung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage fur die
Datenverarbeitung ist in lhrem Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklarung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt
Uber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch — auBer in der Lebens- und Unfallversicherung — schon mit
Ablehnung des Antrages oder durch lhren jederzeit mdglichen Wider-
ruf, der allerdings den Grundsatzen von Treu und Glauben unterliegt.
Wird die Einwilligungserkléarung bei Antragstellung ganz oder teilweise
gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz
Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklarung
kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten ge-
setzlich zuldssigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben,
erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklarung

Daneben setzt auch die Ubermittlung von Daten, die wie z. B. beim
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-,
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im
Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Beispiele fiir Datenverarbeitung und -nutzung

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele fir die
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1 Datenspeicherung bei lhrem Versicherer

Wir speichern Daten, die fir den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zundchst lhre Angaben im Antrag (Antragsdaten).
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-
cherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstandigen oder eines Arztes geflhrt (Vertragsdaten). Bei einem
Versicherungsfall speichern wir lhre Angaben zum Schaden und
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten
Grad der Berufsunféhigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-
statt Uber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-
versicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2 Dateniibermittlung an Riickversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer
stets auf einen Ausgleich der von ihm bernommenen Risiken
achten. Deshalb geben wir in vielen Fallen einen Teil der Risiken
an Ruckversicherer im In- und Ausland ab. Diese Ruckversicherer
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bendtigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages
sowie im Einzelfall auch lhre Personalien. Soweit Ruckversicherer
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen
auch die dafur erforderlichen Unterlagen zur Verfligung gestellt.

In einigen Féllen bedienen sich die Rickversicherer weiterer
Rickversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten tber-
geben.

Dateniibermittlung und Datenspeicherung bei der Generali
Deutschland Schadenmanagement GmbH

Um die Schadenbearbeitung mdéglichst schnell, effektiv und kos-
tenglinstig zu gestalten, hat die Generali Deutschland Gruppe
eine Schadenmanagementgesellschaft gegriindet, die kon-
zernweit als eigensténdige Tochtergesellschaft fiir bestimmte
Versicherer der Generali Deutschland Gruppe tatig wird. Dies
sind derzeit die AachenMinchener Versicherung AG sowie die
Generali Versicherung AG.

Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH tGbernimmt
in unserem Auftrag die Bearbeitung von GroB- und Spezialschaden
auf dem Gebiet der Schaden-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versi-
cherung. Zu diesen Zwecken benétigt die Generali Deutschland
Schadenmanagement GmbH |hre Vertrags- und Schadendaten.
Dazu gehoren beispielsweise lhre Angaben im Antrag, auch Ge-
sundheitsdaten, insbesondere in der Unfallversicherung, versiche-
rungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme
oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines
Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachversténdigen oder eines Arztes
(u. a. Behandlungsberichte).

Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH ist ver-
pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen,
einen zweckgebundenen und rechtlich zuldssigen Umgang mit
den Daten zu gewéhrleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-
genheit zu beachten.

Dateniibermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei
Antragstellung, jeder Vertragsdnderung und im Schadenfall dem
Versicherer alle fir die Einschatzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umsténde anzugeben. Hierzu gehdren
z. B. frlihere Krankheiten und Versicherungsfélle oder Mitteilungen
Uber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-
de, abgelehnte oder gekiindigte). Um Versicherungsmissbrauch
zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Ver-
sicherten aufzuklaren oder um Licken bei den Feststellungen
zum entstandenen Schaden zu schlieBen, kann es erforderlich
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskiinfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf
es in bestimmten Féllen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher
Forderungslibergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-
tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern.
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name
und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhdhe
und Schadentag.

Zentrale Hinweissysteme

Bei Prifung eines Antrages oder eines Schadens kann es not-
wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklérung des
Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch, Anfragen an den zustandigen Fachverband bzw. an an-
dere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen
anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und
beim Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zentrale
Hinweissysteme.



Die eventuelle Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren
Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen Sys-
tem verfolgt werden dirfen, also nur soweit bestimmte Vorausset-
zungen erfiillt sind.

Beispiele:

Allgemeine Haftpflichtversicherung

- Registrierung von auffélligen Schadenféllen sowie von Personen,
bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprifung, Schadenaufklarung und -verhiitung.

Kfz-Versicherer

— Registrierung von auffélligen Schadenféllen, Kfz-Diebstéhlen
sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-
rungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprifung, Schadenaufklarung und -verhiitung.

Lebensversicherer

— Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw.
Annahme mit Beitragszuschlag,

— aus versicherungsmedizinischen Griinden,
— aufgrund der Auskinfte anderer Versicherer,
— wegen verweigerter Nachuntersuchung.

— Aufhebung des Vertrages durch Ruicktritt oder Anfechtung sei-
tens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des
Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschlage.

Zweck: Risikoprifung.

Rechtsschutzversicherer

- vorzeitige Kiindigungen und Kiindigungen zum normalen Ver-
tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versi-
cherungsfallen innerhalb von 12 Monaten,

— Kindigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versi-
cherer nach mindestens 3 Versicherungsféllen innerhalb von
36 Monaten,

— vorzeitige Kiindigungen und Kiindigungen zum normalen Ver-
tragsablauf bei konkret begriindetem Verdacht einer betrlige-
rischen Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: Uberpriifung der Angaben zu Vorversicherungen bei der

Antragstellung.

Sachversicherer
— Aufnahme von Schéaden und Personen, wenn Brandstiftung
vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versiche-
rungsmissbrauchs der Vertrag gekiindigt wird und bestimmte
Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklérung, Verhinderung weiteren
Missbrauchs.

Transportversicherer
— Aufnahme von auffélligen (Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs) Schadenféllen, insbesondere in der Reisegepackver-
sicherung.
Zweck: Schadenaufklarung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.

Unfallversicherer

— Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht,

— Leistungsablehnung wegen vorsatzlicher Obliegenheitsverlet-
zung im Schadenfall, wegen Vortduschung eines Unfalls oder
von Unfallfolgen,

— auBerordentliche Kiindigung durch den Versicherer nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikopriifung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-

brauch.

6 Datenverarbeitung in und auBerhalb der Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
versicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,
Bausparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich selbststéndige
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden
Versicherungsschutz und Finanzservice anbieten zu kénnen, arbeiten
die Unternehmen haufig in Unternehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis kdnnen dabei einzelne Bereiche zentralisiert
werden, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. Sokannz. B.
Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Ver-
trdge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschlieBen.
Dies gilt auch fiir lhre Versicherungsnummer, die Art der Vertrage,
ggf. Ihr Geburtsdatum, lhre Kontonummer und Bankleitzahl, d. h.,
dass lhre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in
einer zentralen Datensammlung geflihrt werden kénnen.
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Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse,
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Vertra-
ge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise
kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefo-
nischen Anfragen sofort der zustandige Partner genannt werden.
Auch Geldeingénge kénnen so in Zweifelsféllen ohne Riickfragen
korrekt verbucht werden. Die Uibrigen allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-
rungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet
werden, spricht das Gesetz auch hier von ,Datenlibermittiung”,
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-
achten sind. Branchenspezifische Daten — wie z. B. Gesundheits-
oder Bonitatsdaten — bleiben dagegen unter ausschlieBlicher
Verfligung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmens-
gruppe gehdren zurzeit u. a. folgende Unternehmen an:

AachenMunchener Lebensversicherung AG
AachenMuiinchener Versicherung AG

Advocard Rechtsschutzversicherung AG
Generali Deutschland Pensionsfonds AG
Generali Deutschland Pensionskasse AG
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH
Generali Deutschland Services GmbH

Generali Deutschland Informatik Services GmbH
AMPAS GmbH

Central Krankenversicherung AG

Cosmos Lebensversicherungs-AG

Cosmos Versicherung AG

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

Dialog Lebensversicherungs-AG

ENVIVAS Krankenversicherung AG

Generali Lebensversicherung AG

Generali Versicherung AG

Pensor Pensionsfonds AG

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparvertrage,
Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapital-
anlagegesellschaften sowie anderen Versicherern auBerhalb der
Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir u. a. mit:

Allgemeine Kredit Coface Holding AG

Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH
ATLAS Dienstleistungen fiir Vermdgensberatung GmbH
COMINVEST Asset Management GmbH

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

EA Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH
Europ Assistance Services GmbH

Europ Assistance Versicherungs-AG

Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Generali Investments Luxembourg S.A.

Uelzener Allgemeine Versicherung a. G.

Victoria Versicherung Aktiengesellschaft

Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Kooperations-
partnern je nach Einzelfall erfolgt Uber die

AachenMuiinchener Versicherungsvermittlungs GmbH.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-
wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kreditinstitute
im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen
als Ergénzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten.
Fur die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die fol-
genden Ausflihrungen unter Punkt 7.



Betreuung durch Vermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe
bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen
Finanzdienstleistungen berat. Vermittler in diesem Sinn sind
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch
Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften und
andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemas erfiillen zu konnen,
erhélt der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die fur die Be-
treuung und Beratung notwendigen Angaben aus lhren Antrags-,
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Bei-
trage, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der
Versicherungsfélle und Hohe von Versicherungsleistungen sowie
von unseren Partnerunternehmen Angaben Uber andere finanzi-
elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-
vertrages. AusschlieBlich zum Zweck von Vertragsanpassungen
in der Personenversicherung kénnen an den zusténdigen Ver-
mittler auch Gesundheitsdaten tbermittelt werden. Unsere Ver-
mittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des
Kunden. Auch werden Sie von uns (iber Anderungen der kunden-
relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine
besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis
und Datengeheimnis) zu beachten.
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Der flr Ihre Betreuung zustandige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt.
Endet seine Tatigkeit fUr unser Unternehmen (z. B. durch Kindi-
gung des Vermittlervertrages), regelt das Unternehmen lhre Betreu-
ung neu; Sie werden hiertiber informiert.

Die Vermittlung erfolgt u. a. Gber die:
Allifinanz Deutsche Vermdgensberatung AG
Deutsche Vermdgensberatung Aktiengesellschaft DVAG

FVD Gesellschaft fir Finanzplanung und Vermdgensberatung
Deutschland mbH

Weitere Auskiinfte und Erlauterungen iiber lhre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwahnten Widerrufsrecht ein Recht auf
Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen, ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Léschung lhrer in einer Datei
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskinfte und
Erlauterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten lhres Versicherers. Richten Sie auch ein
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder
L&schung wegen der beim Rickversicherer gespeicherten Daten
stets an lhren Versicherer.



	Inhaltsverzeichnis
	Register Waldbrandversicherung
	Produktbeschreibung zur Waldbrandversicherung
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Waldbrandversicherung (AWaB 2008) – Fassung 2008
	Klauseln zu den AWaB 2008

	Register „Allgemeine Informationen“
	Kundeninformationen
	Merkblatt zur Datenverarbeitung




